
S ATZ U N G

über das Abweichen von den Herstellungsmerkmalen gemäß § 12 der
Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen vom 20. 10. 1987

Aufgrund des § 12 (3) der Satzung über das Erheben von Erschließungsbei-
trägen vom 20. 10. 1987 hat die StadtveroTdnetenversammlung der Stadt
Bruchköbel in ihrer Sitzung am: 02.10.199°
folgende Abweichungssatzungbeschlossen:

§ 1

Von den Herstellungsmerkmalen wird im Akazienweg gemäß § 12 Abs. 1 b)
insofern abgewichen, als im Teilstück der Straßenparzelle Flur 1, Flur-
stück 755/45 keine beiderseitigenGehwege vorhandensondern nur Schramm-
borde hergestellt sind.

Es wird festgestellt,daß der Akazienweg mit den abweichenden Herstel-
lungsmerkmalen nunmehr endgültig fertiggestellt ist.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachungin Kraft.
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Diese Satzung wurde am 20.IO.I990 amtlich bekannt gemacht. Die Satzung
tritt somit am 23.10.199° in Kraft.


